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1. Amtliche Bekanntmachungen

1.2 Aufruf zur Schulanmeldung 2019 für Kinder, 
die in der Zeit vom 01.10.2012 bis 30.09.2013
geboren wurden

Gemäß § 37 Gesetz über die Schulen im Land Brandenburg (Bran-
denburgisches Schulgesetz – BbgSchulG) in der zuletzt gültigen 
Fassung beginnt die Schulpflicht für Kinder, die bis zum 30. Sep-
tember das sechste Lebensjahr vollendet haben, am 1. August des-
selben Kalenderjahres. Kinder, die in der Zeit vom 1. Oktober bis 
31. Dezember das sechste Lebensjahr vollenden, werden auf Antrag 
der Eltern in die Schule aufgenommen. Die Schulleiterin oder der 
Schulleiter entscheidet unter Berücksichtigung der Ergebnisse der 

1.1 Bekanntmachung des Jahresabschlusses 
des Wirtschaftsjahres 2017 des Eigenbetriebes 
der Stadt Erkner „Sportzentrum Erkner“

Gemäß § 33 Absatz 3 der Verordnung über die Eigenbetriebe der Ge-
meinden (Eigenbetriebsverordnung-EigV) vom 26. März 2009 in der 
derzeit geltenden Fassung, wird hiermit der Jahresabschluss des Wirt-
schaftsjahres 2017 des Eigenbetriebes der Stadt Erkner
„Sportzentrum Erkner“ bekannt gemacht.

Die Feststellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2017 
des Eigenbetriebes der Stadt Erkner „Sportzentrum Erkner“,  wur-
de in der 23. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung Erkner, am 
04.12.2018, mit folgendem Wortlaut beschlossen:
(Beschlussnummer 6-26/614/18)
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt mehrheitlich:

 1. Die Stadtverordnetenversammlung Erkner stimmt der  
 Feststellung des geprüften Jahresabschlusses des Eigenbe- 
 triebes „Sportzentrum Erkner“ zum 31.12.2017 zu.
 2. Es wird die Zustimmung erteilt, den Jahresverlust des  
 Wirtschaftsjahres 2017 in Höhe von 220.577,85 € aus der  
 allgemeinen Rücklage zu entnehmen und in Höhe von   
 22.587,33 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Entlastung der Werkleitung des Eigenbetriebes der Stadt Erkner 
„Sportzentrum Erkner“ für das Wirtschaftsjahr 2017 wurde in der 13. 
Sitzung der Stadtverordnetenversammlung Erkner, am 04.12.2018, 
mit folgendem Wortlaut beschlossen: 
(Beschlussnummer 6-26/615/18)
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt mehrheitlich:

Dem Bürgermeister wird für den Eigenbetrieb „Sportzentrum Er-
kner“ für das Wirtschaftsjahr 2017 Entlastung erteilt.

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebes der Stadt Erkner „Sportzen-
trum Erkner“ für das Wirtschaftsjahr 2017 liegt in der Stadtverwal-
tung Erkner, Friedrichstraße 6-8, 15537 Erkner, Zimmer 3/02, in der 
Zeit vom 21.01.2019 bis 29.01.2019 während der Sprechzeiten zur 
Einsichtnahme aus.

Erkner, 19.12.2018

Henryk Pilz
Bürgermeister

schulärztlichen Untersuchung gemäß § 51 und in Verbindung mit 
§ 37 Abs. 1 BbgSchulG über die Aufnahme in die Schule. 
In begründeten Ausnahmefällen können Kinder aufgenommen wer-
den, die nach dem 31. Dezember, jedoch vor dem 1. August des 
folgenden Kalenderjahres das sechste Lebensjahr vollenden. Der 
Antrag ist an der zuständigen Grundschule zu stellen. Entsprechen-
de Anträge sollen gesicherte Nachweise zum Entwicklungs- und 
Kenntnisstand des Kindes enthalten. Mit der Aufnahme in die Schu-
le beginnt die Schulpflicht.

Auf der Grundlage des § 106 des Brandenburgischen Schulgesetzes 
und gemäß der Satzung über die Bildung eines Schulbezirkes für 
die Grundschulen in der Stadt Erkner (Schulbezirkssatzung) vom 
19.12.2003, wird in der Stadt Erkner ein Schulbezirk gebildet, wel-
cher das gesamte Gebiet der Stadt Erkner umfasst. Somit sind die 
schulpflichtig werdenden Kinder, deren Wohnung sich in der Stadt 
Erkner befindet, in der Löcknitz-Grundschule Erkner bei der Schul-
leitung anzumelden.
Anträge auf Zurückstellung gemäß § 51 Abs. 2 BgbSchulG sind bei 
der Anmeldung zu stellen. Kinder die im Jahr 2018 vom Schulbe-
such zurückgestellt wurden, sind erneut anzumelden. 

Anmeldetermin für das Schuljahr 2019/2020:
Löcknitz-Grundschule Erkner, 15537 Erkner, Friedrichstraße 
25 am Mittwoch, den 13.02.2019, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 
18:00 Uhr

Für die Anmeldung des künftigen Schulkindes ist gemäß Grund-
schulverordnung § 4 Abs. 1 die Anwesenheit des Kindes erforder-
lich. Die Geburtsurkunde des Kindes sowie der Nachweis zur Teil-
nahme an der Sprachstandsanalyse sind mitzubringen.

Um die Wartezeiten zu verkürzen, ist ab 21.01.2019 eine vorherige 
Terminabsprache möglich. Sollte eine Anmeldung während der ge-
nannten Zeiten aus wichtigem Grund nicht möglich sein, wird vor-
ab um Rücksprache gebeten. 
Kontakt: Löcknitz-Grundschule Erkner, Telefon: 03362 4396
Montag bis Freitag 7:00 Uhr bis 14:00 Uhr

Alle Kinder, deren Wohnung sich in der Stadt Erkner befindet, sind 
zuerst in der Löcknitz-Grundschule Erkner anzumelden. Anträge 
zum Besuch einer anderen als der zuständigen Grundschule sind bei 
der Anmeldung erhältlich.

Anmeldungen für einen Kita-Platz im Hort sind am 13.02.2019 
während der Schulanmeldung möglich, ansonsten in der Kita 
„Koboldland“ und der Kita „Klappstulle“ direkt.

Henryk Pilz
Bürgermeister

1.3 Bauabgangsstatistik 2018
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Standort Berlin
Alt-Friedrichsfelde 60
10315 Berlin
E-Mail: info@statistik-bbb.de
Fax: 030 90284091
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Bauabgangsstatistik 2018

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Gesetz über die Statistik der Bautätigkeit im Hochbau und die 
Fortschreibung des Wohnungsbestandes (Hochbaustatistikgesetz-
HbauStatG) regelt, dass für den Abbruch von Wohngebäuden auch 
die Eigentümer zur Auskunft verpflichtet sind.
Mit Ihren Angaben sichern Sie die Aktualität der jährlichen Fort-
schreibung des Wohnungs- und Wohngebäudebestandes für Ihre Ge-
meinde.

Melden Sie deshalb als Eigentümer

• den Abbruch von Wohngebäuden bis 1000 m³ umbauten  
 Raum
• den Abgang von Gebäudeteilen mit Wohnraum 
 (Wohnräume, Wohnungen)
• die Nutzungsänderung von Wohnraum

an das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Standort Berlin (E-
Mail, Fax oder Post).

Die Erhebungsunterlagen liegen für Sie kostenfrei bei Ihrem Amt, Ih-
rer amtsfreien Gemeinde bzw. kreisfreien Stadt bereit.

Außerdem ist der Erhebungsbogen online abrufbar unter:
www.statistik-bw.de/baut/html/

Beachten Sie bitte, dass der Abbruch von Wohngebäuden mit 
mehr als 1000 m³ umbauten Raum bei der zuständigen Bauauf-
sichtsbehörde anzuzeigen ist.
In diesen Fällen reichen Sie bitte den ausgefüllten Erhebungs-
bogen zur Bauabgangsstatistik nur bei der Bauaufsichtsbehör-
de ein.

Mit freundlichen Grüßen

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

1.4 Korrektur: Sitzungskalender der Stadtver-
ordnetenversammlung Erkner und ihrer Aus-
schüsse für das 1. Halbjahr 2019
Januar
21.01.2019 Ausschuss Bildung, Soziales, Jugend,       
  Gleichstellung, Sport, Kunst
22.01.2019 Ausschuss Stadtentwicklung, Bauplanung, Natur-  
  und Umweltschutz, Verkehr
23.01.2019 Ausschuss Finanzen, Haushaltsplanung, Wirt-  
  schaftsförderung,  Tourismus
29.01.2019 Hauptausschuss

Februar
12.02.2019 24. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 
  Erkner

März 
11.03.2019 Ausschuss Bildung, Soziales, Jugend, Gleichstel- 
  lung, Sport, Kunst
12.03.2019 Ausschuss Stadtentwicklung, Bauplanung, Natur-  
  und Umweltschutz, Verkehr

1.5 Benennung von Beisitzern für den Wahl-
ausschuss der Stadt Erkner (Bekanntma-
chung gemäß § 3 Abs. 1 der Brandenburgi-
schen Kommunalwahlverordnung)

Auf der Grundlage des § 16 Abs. 1 des Gesetzes über die Kommunal-
wahlen im Land Brandenburg (BbgKWahlG) i. V. mit § 3 Abs. 1 der 
Brandenburgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) for-
dere ich die im Wahlgebiet der Stadt Erkner vertretenen Parteien, po-
litischen Vereinigungen und Wählergruppen auf, bis zum 

20. Februar 2019

wahlberechtigte Personen des Wahlgebietes als Beisitzer des Wahl-
ausschusses vorzuschlagen.
Gemäß § 92 Abs. 4 und 5 des BbgKWahlG weise ich auf folgende 
Hinderungs- und Ablehnungsgründe hin:

1. Niemand darf in mehr als einem Wahlorgan Mitglied sein.

2. Wahlbewerber, Vertrauenspersonen und stellvertretende Vertrau-
enspersonen für Wahlvorschläge dürfen nicht Wahlleiter oder deren 
Stellvertreter sein, gleichfalls nicht Beisitzer des Wahlausschusses 
oder Mitglied in einem Wahlvorstand. Mit ihrer schriftlichen Zustim-
mung zur Aufnahme in einen Wahlvorschlag oder mit ihrer Benen-
nung als Vertrauensperson oder stellvertretende Vertrauensperson 
scheiden solche Personen aus ihrem Amt aus.

3. Jede wahlberechtigte Person ist vorbehaltlich der bisher und der 
nachfolgend aufgeführten Gründe zur Übernahme eines Ehrenamtes 
verpflichtet.

Die Übernahme eines Ehrenamtes dürfen insbesondere ablehnen:
a) die Mitglieder des Europäischen Parlaments, des Deutschen Bun-
destages, des Landtages, der Bundesregierung und der Landesregie-
rung,
b) die im öffentlichen Dienst Beschäftigten, die amtlich mit dem Voll-
zug der Wahl oder mit der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung beauftragt sind,
c) wahlberechtigte Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet ha-
ben,
d) wahlberechtigte Personen, die glaubhaft machen, dass ihnen die 
Fürsorge für ihre Familie die Ausübung des Amtes in besonderem 
Maße erschwert,
e) wahlberechtigte Personen, die glaubhaft machen, dass sie aus drin-
genden Gründen oder wegen einer Krankheit oder wegen einer Be-
hinderung nicht in der Lage sind, das Amt ordnungsgemäß zu füh-
ren sowie 
f) wahlberechtigte Personen, die sich am Wahltag aus zwingenden 
Gründen außerhalb ihres Wohnortes aufhalten.

13.03.2019 Ausschuss Finanzen, Haushaltsplanung, Wirt-  
  schaftsförderung, Tourismus
19.03.2019 Hauptausschuss

April

02.04.2019 25. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 
  Erkner

Mai   voraussichtlich keine Sitzungen

Juni  voraussichtlich keine Sitzungen
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1.6 Wahl der Stadtverordnetenversammlung 
der Stadt Erkner am 26. Mai 2019

Bekanntmachung der Wahlleiterin vom 23. Januar 2019

Gemäß §§ 26 und 64 Absatz 3 des Brandenburgischen Kommunal-
wahlgesetzes (BbgKWahlG) und § 31 Absatz 2 und 3 der Branden-
burgischen Kommunalwahlverordnung (BbgKWahlV) mache ich 
Folgendes bekannt:

I. Wahltermin sowie die Wahlzeit

Aufgrund der Verordnung über den Wahltag und die Wahlzeit der all-
gemeinen Kommunalwahlen 2019 vom 15. August 2018 (GVBl. II 
Nr. 52) findet die
 Wahl der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Erkner
am Sonntag, den 26. Mai 2019 in der Zeit von 8 bis 18 Uhr statt.

II. Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen

Nachdem der Minister des Innern und für Kommunales die Wahl-
termine für die vorgenannte Wahl durch Rechtsverordnung bestimmt 
hat, fordere ich gemäß § 31 Absatz 2 Satz 3 BbgKWahlV auf, die 
Wahlvorschläge für diese Wahlen möglichst frühzeitig einzureichen. 
Ergänzend hierzu weise ich auf Folgendes hin:

 Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt Erkner

1. Anzahl der zu wählenden Mitglieder der
 Stadtverordnetenversammlung
Es sind insgesamt 22 Stadtverordnete zu wählen.

2. Wahlkreise
Die Stadtverordnetenversammlung Erkner hat durch Beschluss das 
Wahlgebiet in einen Wahlkreis eingeteilt.

3. Wahlvorschlagsrecht und Einreichungsfrist

3.1 Wahlvorschläge können von Parteien, politischen Vereinigun-
gen und Wählergruppen sowie Einzelbewerberinnen und Einzel-
bewerbern eingereicht werden. Daneben können Parteien, politische 

Vereinigungen und Wählergruppen auch gemeinsam einen Wahlvor-
schlag als Listenvereinigung einreichen. Sie dürfen sich jedoch bei je-
der Wahl nur an einer Listenvereinigung beteiligen; die Beteiligung 
an einer Listenvereinigung schließt einen eigenständigen Wahlvor-
schlag für dieselbe Wahl aus.
3.2 Die Wahlvorschläge sollten möglichst frühzeitig eingereicht 
werden. Sie müssen spätestens bis zum 

Donnerstag, den 21. März 2019, 12 Uhr,
bei der 

Wahlleiterin für die Stadt Erkner
Stadt Erkner, Friedrichstraße 6-8, 15537 Erkner
schriftlich eingereicht werden.

4.	 Besondere	Anzeigepflicht	für	Listenvereinigungen

Die Absicht, sich zu einer Listenvereinigung zusammenzuschließen, 
ist der Wahlleiterin für die Stadt Erkner durch die für das Wahlgebiet 
zuständigen Organe aller am Zusammenschluss Beteiligten 
spätestens bis zum 

Donnerstag, den 21. März 2019, 12 Uhr,

schriftlich anzuzeigen. Die Erklärung der an dem Zusammenschluss 
beteiligten Gruppierungen muss bei Parteien oder politischen Verei-
nigungen von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet 
zuständigen Vorstands, darunter der oder dem Vorsitzenden oder ei-
ner Stellvertreterin oder einem Stellvertreter, bei Wählergruppen von 
der oder dem Vertretungsberechtigten der Wählergruppe unterzeich-
net sein.

5. Einreichung von einem wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlag

Eine Partei, politische Vereinigung, Wählergruppe oder Listenverei-
nigung kann nur einen wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlag ein-
reichen. Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber können nur einen 
wahlgebietsbezogenen Wahlvorschlag einreichen.

6. Inhalt der Wahlvorschläge

6.1 Die Wahlvorschläge sollen nach dem Muster der Anlage 5a zu
§ 32 Absatz 1 Satz 1 BbgKWahlV eingereicht werden. Sie müssen 
enthalten 

a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder die Tätigkeit, 
den Tag der Geburt, den Geburtsort, die Staatsangehörigkeit und die 
Anschrift einer jeden Bewerberin und eines jeden Bewerbers in er-
kennbarer Reihenfolge,

b) als Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung 
den vollständigen Namen der einreichenden Partei oder politischen 
Vereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch 
diese; der im Wahlvorschlag angegebene Name der Partei oder poli-
tischen Vereinigung muss mit dem Namen übereinstimmen, den die-
se im Lande führt,

c) als Wahlvorschlag einer Wählergruppe den Namen der einrei-
chenden Wählergruppe und, sofern sie eine Kurzbezeichnung ver-
wendet, auch diese; aus dem Namen muss hervorgehen, dass es sich 
um eine Wählergruppe handelt; der Name und die etwaige Kurzbe-
zeichnung dürfen nicht den Namen von Parteien oder politischen Ver-
einigungen oder deren Kurzbezeichnung enthalten,

d) als Wahlvorschlag einer Listenvereinigung den Namen der Lis-
tenvereinigung und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, 
auch diese; zusätzlich sind die Namen und, sofern vorhanden, auch 
die Kurzbezeichnungen der an ihr beteiligten Parteien, politischen 
Vereinigungen und Wählergruppen anzugeben,

e) den Namen des Wahlgebietes.

Die Wahlbehörde ist befugt, eine Datei von wahlberechtigten Perso-
nen anzulegen, die zur Tätigkeit in den Wahlvorständen verpflichtet 
und geeignet sind. Zu diesem Zweck dürfen folgende Daten verarbei-
tet werden:
1. Vor- und Familiennamen,
2. Wohnort und Anschrift,
3. Telefonnummern und E-Mail-Adressen,
4. Tag der Geburt sowie
5. bisherige Mitwirkung in Wahlvorständen sowie die jeweils  
 ausgeübte Funktion.
Das Recht auf Widerspruch besteht nach Art. 21 der Verordnung (EU) 
2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Ap-
ril 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung 
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 
119 vom 4.5.2016, S. 1; L 314 vom 22.11.2016, S. 72).

Erkner, den 16.01.2019

K. Rusch
Wahlleiterin
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Der Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbe-
werbers darf nur die unter Buchstabe a und e bezeichneten Anga-
ben enthalten.

6.2 Jeder Wahlvorschlag muss mindestens eine Bewerberin oder ei-
nen Bewerber enthalten. Ein wahlgebietsbezogener Wahlvorschlag 
darf höchstens insgesamt 33 Bewerberinnen und Bewerber enthal-
ten.

6.3 Daneben soll der Wahlvorschlag Namen, Anschrift und Tele-
kommunikationsanschluss der Vertrauensperson und der stellver-
tretenden Vertrauensperson enthalten. Als Vertrauensperson kann 
auch eine Bewerberin oder ein Bewerber benannt werden. Soweit ge-
setzlich nichts anderes bestimmt ist, sind nur die Vertrauensperson 
und die stellvertretende Vertrauensperson, jede für sich, berechtigt, 
verbindliche Erklärungen zum Wahlvorschlag abzugeben und entge-
genzunehmen.

6.4 Der Wahlvorschlag einer Partei oder politischen Vereinigung 
muss von mindestens zwei Mitgliedern des für das Wahlgebiet zu-
ständigen Vorstandes, darunter der oder dem Vorsitzenden oder ei-
ner Stellvertreterin oder einem Stellvertreter, unterzeichnet sein. Der 
Wahlvorschlag einer Wählergruppe muss von der oder dem Ver-
tretungsberechtigten unterzeichnet sein. Die Vertretungsberechtigung 
ist auf mein Verlangen nachzuweisen. Der Wahlvorschlag einer Lis-
tenvereinigung muss von jeder an ihr beteiligten Partei, politischen 
Vereinigung und Wählergruppe entsprechend unterzeichnet sein. Der 
Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbewer-
bers muss von dieser oder diesem unterzeichnet sein.

6.5 Wichtige Beschränkungen
Jede Bewerberin und jeder Bewerber darf nur auf einem Wahlvor-
schlag für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt Er-
kner benannt sein. Die Bewerberin oder der Bewerber auf dem Wahl-
vorschlag einer Partei darf nicht Mitglied einer anderen Partei sein, 
die mit einem eigenen Wahlvorschlag zu dieser Wahl antritt.

7. Voraussetzungen für die Benennung als Bewerberin oder Bewerber

7.1 Die Benennung als Bewerberin oder Bewerber auf einem Wahl-
vorschlag einer Partei, politischen Vereinigung, Wählergruppe 
oder Listenvereinigung ist an folgende Voraussetzungen geknüpft:

a) Die Bewerberin oder der Bewerber muss gemäß § 11BbgK-
WahlG wählbar sein.

b) Die Bewerberin oder der Bewerber muss durch eine Versamm-
lung zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber gemäß 
§ 33 BbgKWahlG bestimmt worden sein (siehe Nummer 8).

c) Die Bewerberin oder der Bewerber muss der Benennung auf dem 
Wahlvorschlag schriftlich zustimmen. Die Zustimmung ist nach 
dem Muster der Anlage 7a zu § 32 Absatz 5 Nummer 1 BbgKWahlV 
abzugeben. Wird der Wahlvorschlag von einer Partei eingereicht, hat 
die Bewerberin oder der Bewerber in der Zustimmungserklärung zu-
dem ihre oder seine Parteimitgliedschaften anzugeben oder zu erklä-
ren, dass sie oder er parteilos ist.
Die in Buchstabe a und c genannten Voraussetzungen gelten ferner 
für Einzelbewerberinnen und Einzelbewerber.

7.2 Zur Wählbarkeit

7.2.1 Wählbarkeit von Deutschen

Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar alle Deutschen im 
Sinne des Artikels 116 Absatz 1 des Grundgesetzes, die
- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
Eine Deutsche oder ein Deutscher ist nach § 11 Absatz 2 BbgKWahlG 

nicht wählbar, wenn sie oder er
- infolge Richterspruch das Wahlrecht gemäß § 9 BbgKWahlG nicht 
besitzt,
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 
des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus befin-
det oder
- infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Be-
kleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt.

7.2.2 Wählbarkeit von Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern

Gemäß § 11 Absatz 1 BbgKWahlG sind wählbar auch alle Staatsan-
gehörigen anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union, die
- am 26. Mai 2019 das 18. Lebensjahr vollendet haben und
- seit mindestens drei Monaten im Wahlgebiet ihren ständigen Wohn-
sitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben.
Eine Unionsbürgerin oder ein Unionsbürger ist nach § 11 Absatz 3 
BbgKWahlG nicht wählbar, wenn sie oder er
- infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt,
- sich aufgrund einer Anordnung nach § 63 in Verbindung mit § 20 
des Strafgesetzbuches in einem psychiatrischen Krankenhaus befin-
det,
- infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland die 
Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter 
nicht besitzt oder
- infolge einer zivil- oder strafrechtlichen Einzelfallentscheidung im 
Herkunftsmitgliedstaat die Wählbarkeit nicht besitzt.

7.3 Mit dem Wahlvorschlag ist mir für jede Bewerberin und für je-
den Bewerber eine Bescheinigung der Wahlbehörde nach dem Mus-
ter der Anlage 8a zu § 32 Absatz 5 Nummer 2 BbgKWahlV einzurei-
chen, dass die vorgeschlagene Bewerberin oder der vorgeschlagene 
Bewerber wählbar ist.

Unionsbürgerinnen und Unionsbürger, die schriftlich ihre Zustim-
mung zur Kandidatur erklärt haben, müssen mir mit der Bescheini-
gung nach Satz 1 zusätzlich eine Versicherung an Eides statt nach 
dem Muster der Anlage 8c zu § 32 Absatz 5 Nummer 3 BbgKWahlV 
über ihre Staatsangehörigkeit und darüber vorlegen, dass sie in ih-
rem Herkunftsmitgliedstaat nicht von der Wählbarkeit ausgeschlos-
sen sind.

8. Zur Aufstellung der Bewerberinnen und Bewerber gemäß § 33 
BbgKWahlG

8.1 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Partei oder politi-
schen Vereinigung und ihre Reihenfolge müssen in einer Versamm-
lung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesamten Wahl-
gebiet wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder politischen 
Vereinigung in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein (Mit-
gliederversammlung). Dies kann auch durch Delegierte geschehen, 
die von den Mitgliedern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl 
hierzu besonders gewählt worden sind (Delegiertenversammlung).

8.2 Wenn die Partei oder politische Vereinigung im Wahlgebiet kei-
ne Organisation hat, können die Bewerberinnen und Bewerber so-
wie ihre Reihenfolge auch durch die im gesamten Amtsgebiet wahl-
berechtigten Mitglieder der Partei oder politischen Vereinigung oder 
deren Delegierte oder durch die für die Wahl zum Kreistag des Land-
kreises Oder-Spree wahlberechtigten Mitglieder der Partei oder poli-
tischen Vereinigung oder deren Delegierte bestimmt werden.

8.3 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Wählergruppe sowie 
ihre Reihenfolge müssen in einer Versammlung der zum Zeitpunkt 
ihres Zusammentritts im gesamten Wahlgebiet wahlberechtigten 
Mitglieder der Wählergruppe (Mitgliederversammlung) oder, wenn 
die Wählergruppe nicht mitgliedschaftlich organisiert ist, in einer 
Versammlung der zum Zeitpunkt ihres Zusammentritts im gesam-
ten Wahlgebiet wahlberechtigten Anhängerinnen und Anhänger 
(Anhängerinnen- und Anhängerversammlung) der Wählergrup-
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pe in geheimer Abstimmung bestimmt worden sein. Dies kann auch 
durch Delegierte geschehen, die von den Mitgliedern oder Anhän-
gerinnen und Anhängern (Satz 1) aus ihrer Mitte in geheimer Wahl 
hierzu besonders gewählt worden sind (Delegiertenversammlung). 
Die Ausführungen zu Nummer 8.2 gelten für mitgliedschaftlich or-
ganisierte Wählergruppen entsprechend.

8.4 Die Bewerberinnen und Bewerber einer Listenvereinigung 
sowie ihre Reihenfolge müssen in einer gemeinsamen Mitglieder- 
oder Delegiertenversammlung in geheimer Abstimmung bestimmt 
worden sein; im Übrigen gelten die Bestimmungen des § 33 BbgK-
WahlG sinngemäß.

8.5 Zu den Versammlungen sind die Mitglieder, Anhängerinnen und 
Anhänger oder Delegierten von dem zuständigen Vorstand der Partei 
oder politischen Vereinigung oder der oder dem Vertretungsberech-
tigten der Wählergruppe mit einer mindestens dreitägigen Frist ent-
weder einzeln oder durch öffentliche Ankündigung zu laden.

8.6 Jede stimmberechtigte Teilnehmerin und jeder stimmberech-
tigte Teilnehmer der Versammlung ist für die geheime Wahl der Be-
werberinnen und Bewerber sowie der Delegierten für die Delegier-
tenversammlung vorschlagsberechtigt. Den Bewerberinnen und 
Bewerbern ist Gelegenheit zu geben, sich und ihr Programm der Ver-
sammlung in angemessener Zeit vorzustellen. In der Versammlung 
müssen sich mindestens drei Mitglieder, Anhängerinnen und Anhän-
ger oder Delegierte an der Abstimmung beteiligen. 

8.7 Über die Mitglieder-, Anhängerinnen- und Anhänger- oder De-
legiertenversammlung ist eine Niederschrift nach dem Muster der 
Anlage 9a zu § 32 Absatz 5 Nummer 4 BbgKWahlV zu fertigen, die 
dem Wahlvorschlag beizufügen ist. Aus der Niederschrift muss die 
Art, der Ort und die Zeit der Versammlung, die Form der Einladung, 
die Anzahl der erschienenen Mitglieder, Anhängerinnen und Anhän-
ger oder Delegierten sowie das Ergebnis der geheimen Wahl hervor-
gehen.
Hierbei haben die Leiterin oder der Leiter der Versammlung und 
zwei von der Versammlung bestimmte Teilnehmerinnen oder 
Teilnehmer an Eides statt zu versichern, dass die gesetzlichen Min-
destanforderungen an eine demokratische Aufstellung der Kandida-
tinnen und Kandidaten gemäß § 33 Absatz 5 BbgKWahlG beachtet 
worden sind.

9. Unterstützungsunterschriften

9.1 Befreiung von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften

9.1.1 Wahlvorschläge von Parteien und politischen Vereinigun-
gen, die am 17. August 2018 aufgrund eines zurechenbaren Wahl-
vorschlags im 19. Deutschen Bundestag oder im 6. Landtag Bran-
denburg durch mindestens eine im Land Brandenburg gewählte 
Abgeordnete oder durch mindestens einen im Land Brandenburg ge-
wählten Abgeordneten oder im Kreistag des Landkreises Oder-Spree 
durch mindestens eine Kreistagsabgeordnete oder durch mindestens 
einen Kreistagsabgeordneten oder in der Stadtverordnetenversamm-
lung Erkner durch mindestens eine Stadtverordnete oder durch min-
destens einen Stadtverordneten seit der letzten Wahl ununterbrochen 
vertreten sind, sind von dem Erfordernis von Unterstützungsunter-
schriften befreit.

9.1.2 Wahlvorschläge von Wählergruppen, die am 17. August 
2018 aufgrund eines zurechenbaren Wahlvorschlags im Kreistag des 
Landkreises Oder-Spree durch mindestens eine Kreistagsabgeordne-
te oder durch mindestens einen Kreistagsabgeordneten oder in der 
Stadtverordnetenversammlung Erkner durch mindestens eine Stadt-
verordnete oder durch mindestens einen Stadtverordneten seit der 
letzten Wahl ununterbrochen vertreten sind, sind von dem Erforder-
nis von Unterstützungsunterschriften befreit.
9.1.3 Das Erfordernis von Unterstützungsunterschriften gilt ferner 
nicht für Listenvereinigungen, wenn mindestens eine der an ihr be-
teiligten Gruppierungen wenigstens eine der in Nummer 9.1.1 oder 

9.1.2 genannten Voraussetzungen für die Befreiung von diesem Er-
fordernis erfüllt.

9.1.4 Wahlvorschläge von Einzelbewerberinnen und Einzelbewer-
bern, die am 17. August 2018 aufgrund eines Einzelwahlvorschlags 
im Kreistag des Landkreises Oder-Spree oder in der Stadtverordne-
tenversammlung Erkner vertreten sind, sind von dem Erfordernis von 
Unterstützungsunterschriften befreit.

9.2 Wichtige Hinweise

9.2.1 Dem Wahlvorschlag einer Partei, einer politischen Vereinigung, 
einer Wählergruppe, einer Listenvereinigung, einer Einzelbewerbe-
rin oder eines Einzelbewerbers, die oder der nach der vorstehenden 
Nummer 9.1 von dem Erfordernis von Unterstützungsunterschriften 
nicht befreit ist, sind für das Wahlgebiet mindestens 20 Unterstüt-
zungsunterschriften von im Wahlgebiet wahlberechtigten Personen 
beizufügen.

9.2.2 Die persönliche, überprüfbare Unterstützungsunterschrift der 
wahlberechtigten Person ist spätestens bis zum 

Mittwoch, den 20. März 2019, 16 Uhr,
bei der

Wahlbehörde, Stadt Erkner,
Bürgerbüro, Friedrichstraße 6-8, 15537 Erkner

zu den Öffnungszeiten zu leisten. Die Unterstützungsunterschrift kann 
auch bei einer ehrenamtlichen Bürgermeisterin oder einem ehren-
amtlichen Bürgermeister im Land, vor einer Notarin oder einem 
Notar oder einer anderen zur Beglaubigung von Unterschriften 
ermächtigten Stelle geleistet werden. Die hierzu von mir auf An-
forderung ausgegebenen Unterschriftenlisten (siehe Nummer 9.2.3) 
sind der Wahlbehörde (Stadt Erkner, Bürgerbüro, Friedrichstraße 
6-8, Erkner) spätestens bis zum 

Mittwoch, den 20. März 2019, 16 Uhr,
vorzulegen.
Die erforderlichen Unterstützungsunterschriften sind auf den von 
mir aufgelegten oder ausgegebenen amtlichen Formblättern für 
Unterschriftenlisten nach dem Muster der Anlage 6 zu § 32 Absatz 
4 Nummer 3 BbgKWahlV unter Beachtung folgender Vorschriften zu 
erbringen:

9.2.3 Die Formblätter werden von mir auf Anforderung des Wahl-
vorschlagsträgers sofort bei der Wahlbehörde, Stadt Erkner, Bür-
gerbüro, Friedrichstraße 6-8, 15537 Erkner aufgelegt. Bei der An-
forderung sind Familien- und Vornamen sowie Anschrift einer jeden 
Bewerberin und eines jeden Bewerbers in erkennbarer Reihenfol-
ge anzugeben.
Daneben ist beim Wahlvorschlag einer Partei, politischen Verei-
nigung, Wählergruppe oder Listenvereinigung deren Name und, 
sofern sie eine Kurzbezeichnung verwendet, auch diese, anzugeben. 
Außerdem hat der Wahlvorschlagsträger durch schriftliche Erklärung 
zu bestätigen, dass die Bewerberinnen und Bewerber sowie ihre Rei-
henfolge gemäß § 33 BbgKWahlG bestimmt worden sind, oder eine 
Ausfertigung der Niederschrift über die Bestimmung der Bewerbe-
rinnen und Bewerber sowie ihrer Reihenfolge vorzulegen.
Beim Wahlvorschlag einer Listenvereinigung sind ferner auch die 
Namen, und, sofern vorhanden, die Kurzbezeichnungen der an ihr be-
teiligten Gruppierungen anzugeben. 
Beim Wahlvorschlag einer Einzelbewerberin oder eines Einzelbe-
werbers ist die Bezeichnung „Einzelwahlvorschlag“ anzugeben.
Auf Anforderung des Wahlvorschlagsträgers werde ich unter den vor-
genannten Voraussetzungen auch amtliche Formblätter für die Unter-
zeichnung des Wahlvorschlags bei einer ehrenamtlichen Bürgermeis-
terin oder einem ehrenamtlichen Bürgermeister im Land, vor einer 
Notarin oder einem Notar oder bei einer anderen zur Beglaubigung 
ermächtigten Stelle ausgeben.
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2. Nichtamtliche Bekanntmachungen

2.1 Kranzniederlegung am 27. Januar 2019

Anlässlich des Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus 
findet am

Sonntag, den 27. Januar 2019, um 11:00 Uhr,

eine Kranzniederlegung an der Erinnerungsstätte für die Opfer von 
Krieg, Faschismus und Gewaltherrschaft an der Neu Zittauer Stra-
ße/Ecke Hohenbinder Weg statt.

Lothar Eysser    Henryk Pilz
Vorsitzender der Stadt-   Bürgermeister
verordnetenversammlung

9.2.4 Wahlvorschläge von Parteien, politischen Vereinigungen, Wäh-
lergruppen oder Listenvereinigungen dürfen erst nach der Bestim-
mung der Bewerberinnen und Bewerber sowie ihrer Reihenfolge 
nach § 33 BbgKWahlG unterzeichnet werden. Vorher geleistete Un-
terstützungsunterschriften sind ungültig.

9.2.5 Eine wahlberechtigte Person darf nur jeweils einen Wahlvor-
schlag für die Wahl zur Stadtverordnetenversammlung der Stadt Er-
kner unterzeichnen. Hat eine Person für diese Wahl mehr als einen 
Wahlvorschlag unterzeichnet, so sind sämtliche von ihr für diese 
Wahl geleisteten Unterstützungsunterschriften ungültig.

9.2.6 Wahlgebietsbezogene Wahlvorschläge dürfen nur von den in 
dem betreffenden Wahlgebiet wahlberechtigten Personen unterzeich-
net werden. Hat eine Person einen wahlgebietsbezogenen Wahlvor-
schlag unterzeichnet, der für ein Wahlgebiet gilt, in dem sie nicht 
wahlberechtigt ist, so ist ihre Unterschriftsleistung ungültig.

9.2.7 Die Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt der Unterzeichnung 
gegeben sein. Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch die Be-
werberinnen und Bewerber selbst ist unzulässig.

9.2.8 Neben der Unterschrift sind Familien- und Vornamen, Tag der 
Geburt und Anschrift der unterzeichnenden Person sowie das Datum 
der Unterschriftsleistung anzugeben. Die unterzeichnende Person hat 
sich vor der Unterschriftsleistung auszuweisen. Die Zurücknahme 
gültiger Unterstützungsunterschriften ist wirkungslos.

9.2.9 Eine wahlberechtigte Person, die wegen einer körperlichen 
Behinderung einer Hilfe bei der Unterschriftsleistung bedarf, kann 
eine Person ihres Vertrauens (Hilfsperson) bestimmen, die die Unter-
schriftsleistung vornimmt. Eine wahlberechtigte Person, die wegen 
einer Behinderung nicht in der Lage ist, die Wahlbehörde aufzusu-
chen, kann auf Antrag die Unterstützungsunterschrift durch Erklä-
rung vor einer oder einem Beauftragten der Wahlbehörde ersetzen. 
Der Antrag kann bis Montag, den 18. März 2019, 16 Uhr, schrift-
lich bei der Wahlbehörde gestellt werden.

9.2.10 Die Wahlbehörde hat für alle wahlberechtigten Unterzeichne-
rinnen und Unterzeichner, die die Unterstützungsunterschrift auf der 
von mir aufgelegten oder ausgegebenen Unterschriftenliste leisten, zu 
vermerken, dass sie im Wahlgebiet zum Zeitpunkt ihrer Unterschrifts-
leistung wahlberechtigt sind.

10. Mängelbeseitigung

Nach Ablauf der Einreichungsfrist am 21. März 2019, 12 Uhr, kön-
nen Mängel, die sich auf die Zahl und Reihenfolge der Bewerberin-
nen und Bewerber beziehen, nicht mehr behoben und fehlende Unter-
stützungsunterschriften nicht mehr beigebracht werden.
Das Gleiche gilt, wenn die Bewerberin oder der Bewerber so mangel-
haft bezeichnet ist, dass ihre oder seine Identität nicht feststeht. Sons-
tige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, können 
bis zu der Entscheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge (§ 37 
Absatz 1 BbgKWahlG) beseitigt werden.

11. Zulassung der Wahlvorschläge

Der Wahlausschuss beschließt am 27. März 2019, 18 Uhr, in öffent-
licher Sitzung über die Zulassung der Wahlvorschläge. Im Übrigen 
wird auf § 37 BbgKWahlG sowie §§ 38 und 39 BbgKWahlV ver-
wiesen.

III. Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen
Die für die Einreichung von Wahlvorschlägen erforderlichen Vordru-
cke werden von mir beschafft und können bei mir angefordert wer-
den. 

Die Wahlleiterin für die Stadt Erkner 
Frau Katrin Rusch
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- Ende des Amtsblattes für die Stadt Erkner -

2.4 Sprechstunden des Vorsitzenden der Stadt-
verordnetenversammlung Erkner,
Herrn Lothar Eysser, im 1. Halbjahr 2019

An nachfolgenden Tagen findet die Sprechstunde des Vorsitzenden 
der Stadtverordnetenversammlung Erkner jeweils in der Zeit von 
16:30 bis 18:00 Uhr, im Rathaus der Stadt Erkner, Friedrichstraße 
6 - 8, im Konferenzraum 4/27 statt.

Dienstag,          19. Februar 2019

Dienstag,          07. Mai 2019

Zu den einzelnen Sprechstundenterminen wird in den Bekanntma-
chungskästen der Stadt nochmals informiert.

2.5 Wasser- und Bodenanalysen

Die Arbeitsgruppe	für	Umwelttoxikologie	(AFU e. V.), ein einge-
tragener Naturschutzverein aus Mittweida, bietet

am Dienstag, 26. März 2019,
von 15:00 Uhr bis 16:00 Uhr,

in der Löcknitz-Grundschule Erkner,
Friedrichstraße 25

die Möglichkeit, Wasser- und Bodenproben untersuchen zu lassen.

Gegen einen Unkostenbeitrag kann das  Wasser sofort auf den pH-
Wert und die Nitratkonzentration untersucht werden. Dazu sollten Sie 
frisch abgefülltes Wasser (mind. 500 ml) in einer Mineralwasserfla-
sche mitbringen. Auf Wunsch kann die Probe auch auf verschiedene 
Einzelparameter z. B. Schwermetalle oder auf Brauchwasser-  bzw. 
Trinkwasserqualität überprüft werden. 

Weiterhin werden auch Bodenproben für eine Nährstoffbedarfsermitt-
lung entgegen genommen. Hierzu ist es notwendig, an mehreren Stel-
len des Gartens Boden auszuheben, so dass insgesamt ca. 500 Gramm 
der Mischprobe für die Untersuchung zur Verfügung stehen.


